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23. ersucht die Weltgesundheitsorganisation, das Kin-
derhilfswerk der Vereinten Nationen und die Geberorganisa-
tionen, diejenigen Länder zu unterstützen, die sich für den Ein-
satz von DDT zur langzeitwirksamen Besprühung von Innen-
wänden entscheiden, um sicherzustellen, dass dies im Ein-
klang mit den internationalen Regeln, Normen und Leitlinien
erfolgt, und den Ländern, in denen die Malaria endemisch ist,
jede nur mögliche Unterstützung zu gewähren, damit die In-
terventionsmaßnahmen wirksam gehandhabt und die Konta-
minierung landwirtschaftlicher Produkte durch DDT und an-
dere zur Besprühung von Innenwänden eingesetzte Insektizide
vermieden wird; 

24. fordert die Länder, in denen die Malaria endemisch
ist, auf, regionale und sektorübergreifende öffentliche und pri-
vate Zusammenarbeit auf allen Ebenen zu fördern, insbeson-
dere auf den Gebieten Bildung, Landwirtschaft, wirtschaftli-
che Entwicklung und Umwelt, um die Erreichung der Ziele der
Malariabekämpfung voranzubringen;

25. fordert die internationale Gemeinschaft auf, entspre-
chend den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation
und der Partnerschaft zur Zurückdrängung der Malaria eine
größere Anzahl an Interventionsmaßnahmen zu unterstützen,
um deren schnelle, effiziente und wirksame Durchführung zu
gewährleisten, die Gesundheitssysteme auszubauen, den Han-
del mit gefälschten Antimalaria-Medikamenten zu überwa-
chen und zu bekämpfen und ihre Verteilung und Anwendung
zu verhindern sowie koordinierte Bemühungen unter anderem
durch die Gewährung von technischer Hilfe zur Verbesserung
der Überwachungs-, Beobachtungs- und Evaluierungssysteme
und deren Anpassung an nationale Pläne und Systeme zu un-
terstützen, damit Umfangsänderungen, eine eventuell notwen-
dige Ausweitung der empfohlenen Interventionsmaßnahmen
und der daraus resultierende Rückgang der Belastung durch
Malaria besser verfolgt und gemeldet werden können;

26. fordert die Mitgliedstaaten, die internationale Ge-
meinschaft und alle zuständigen Akteure, einschließlich des
Privatsektors, nachdrücklich auf, sich für die koordinierte
Durchführung und eine höhere Qualität der malariabezogenen
Maßnahmen einzusetzen, so auch mit Hilfe der Partnerschaft
zur Zurückdrängung der Malaria, im Einklang mit nationalen
Politiken und operativen Plänen, die mit den technischen Emp-
fehlungen der Weltgesundheitsorganisation und den jüngsten
Bemühungen und Initiativen, namentlich der Erklärung von
Paris über die Wirksamkeit der Entwicklungshilfe, überein-
stimmen;

27. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung unter dem Punkt
„2001-2010: Dekade zur Zurückdrängung der Malaria in den
Entwicklungsländern, insbesondere in Afrika“ über die
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 61/229

Verabschiedet auf der 84. Plenarsitzung am 22. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/61/L.23/Rev.1 und Add.1,
eingebracht von: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland,
Israel, Italien, Japan, Kanada, Litauen, Niederlande, Portugal, Rumänien,
Schweden, Südafrika (im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die
Mitglieder der Gruppe der 77 sind, und Chinas), Ukraine, Vereinigtes Königreich
Großbritannien und Nordirland.

61/229. Neue Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas:
Fortschritte bei der Durchführung und interna-
tionale Unterstützung

Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf ihre Resolution 57/2 vom 16. September

2002 über die Erklärung der Vereinten Nationen über die Neue
Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 57/7 vom 4. No-
vember 2002 über die abschließende Überprüfung und Bewer-
tung der Neuen Agenda der Vereinten Nationen für die Ent-
wicklung Afrikas in den neunziger Jahren und die Unterstüt-
zung für die Neue Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas
sowie auf die Resolutionen 58/233 vom 23. Dezember 2003,
59/254 vom 23. Dezember 2004 und 60/222 vom 23. Dezem-
ber 2005 mit dem Titel „Neue Partnerschaft für die Entwick-
lung Afrikas: Fortschritte bei der Durchführung und interna-
tionale Unterstützung“, 

ferner unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels
2005262, in dem unter anderem die Notwendigkeit anerkannt
wird, den besonderen Bedürfnissen Afrikas Rechnung zu tra-
gen, 

eingedenk dessen, dass die afrikanischen Länder die
Hauptverantwortung für ihre eigene wirtschaftliche und sozia-
le Entwicklung tragen und dass die Rolle der nationalen Poli-
tiken und Entwicklungsstrategien nicht genug betont werden
kann, sowie eingedenk dessen, dass ihre Entwicklungsanstren-
gungen durch ein günstiges internationales wirtschaftliches
Umfeld unterstützt werden müssen, und in dieser Hinsicht auf
die Unterstützung hinweisend, die die Neue Partnerschaft
durch die Internationale Konferenz über Entwicklungsfinan-
zierung erhalten hat263,

betonend, dass die internationale Gemeinschaft die zahl-
reichen Verpflichtungen erfüllen muss, die sie im Hinblick auf
die wirtschaftliche und soziale Entwicklung Afrikas eingegan-
gen ist,

1. begrüßt den vierten konsolidierten Bericht des Gene-
ralsekretärs264;

2. bekräftigt ihre volle Unterstützung für die Durchfüh-
rung der Neuen Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas265;

3. erkennt die Fortschritte an, die bei der Durchführung
der Neuen Partnerschaft und bei ihrer regionalen und interna-
tionalen Unterstützung erzielt wurden, stellt jedoch gleichzei-
tig fest, dass hinsichtlich ihrer Durchführung noch viel zu tun
bleibt; 

4. bekräftigt die Entschlossenheit, mit dem Ziel einer
aids-, malaria- und tuberkulosefreien Generation in Afrika

262 Siehe Resolution 60/1.
263 Siehe Report of the International Conference on Financing for De-
velopment, Monterrey, Mexico,18–22 March 2002 (United Nations pu-
blication, Sales No. E.02.II.A.7), Kap. I, Resolution 1, Anlage. In Deutsch
verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/ac198-11.pdf.
264 A/61/212.
265 A/57/304, Anlage. 
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Hilfe für Prävention und Betreuung zu gewähren und eine
möglichst weitgehende Annäherung an das Ziel des allgemei-
nen Zugangs zu HIV/Aids-Behandlung in den afrikanischen
Ländern bis zum Jahr 2010 zu erreichen, pharmazeutischen
Unternehmen nahe zu legen, dass sie Medikamente, nament-
lich auch antiretrovirale Medikamente, in Afrika zu er-
schwinglichen Preisen zugänglich machen, und eine verstärkte
bilaterale und multilaterale Hilfe, nach Möglichkeit auf Zu-
schussbasis, zur Bekämpfung von Malaria, Tuberkulose und
anderen Infektionskrankheiten in Afrika durch die Stärkung
der Gesundheitssysteme zu gewährleisten; 

5. bekräftigt ihre volle Unterstützung für die Umset-
zung der Verpflichtungserklärung zu HIV/Aids, die die Gene-
ralversammlung am 27. Juni 2001 auf ihrer sechsundzwanzig-
sten Sondertagung verabschiedete266, sowie der Politischen Er-
klärung zu HIV/Aids, die die Versammlung am 2. Juni 2006
verabschiedete267;

I
Maßnahmen der afrikanischen Länder

und Organisationen
6. begrüßt die Fortschritte der afrikanischen Länder bei

der Erfüllung ihrer im Hinblick auf die Durchführung der Neu-
en Partnerschaft eingegangenen Verpflichtungen, die Demo-
kratie, die Menschenrechte, eine gute Regierungsführung und
eine solide Wirtschaftsführung zu vertiefen, und ermutigt die
afrikanischen Länder, unter Beteiligung interessierter Partei-
en, einschließlich der Zivilgesellschaft und des Privatsektors,
ihre diesbezüglichen Anstrengungen zu verstärken, indem sie
Lenkungsinstitutionen aufbauen beziehungsweise stärken und
so ein Umfeld schaffen, das geeignet ist, den Privatsektor ein-
schließlich der Klein- und Mittelbetriebe in den Prozess der
Durchführung der Neuen Partnerschaft einzubinden und aus-
ländische Direktinvestitionen zur Entwicklung der Region an-
zuziehen; 

7. begrüßt außerdem die guten Fortschritte bei der An-
wendung des Afrikanischen Mechanismus der gegenseitigen
Evaluierung (APRM), insbesondere den Abschluss des Ver-
fahrens der gegenseitigen Evaluierung in einigen Ländern, be-
grüßt ferner die Fortschritte bei der Umsetzung der aus diesen
Evaluierungen hervorgegangenen Empfehlungen und fordert
in diesem Zusammenhang die afrikanischen Staaten nach-
drücklich auf, zu erwägen, sich dem Mechanismus so bald wie
möglich anzuschließen und seine Verfahren zu stärken, damit
er effizient arbeiten kann; 

8. begrüßt und würdigt die fortgesetzten, zunehmenden
Bemühungen der afrikanischen Länder um eine systematische
Integration der Geschlechterperspektive und der Ermächti-
gung der Frauen in die Durchführung der Neuen Partnerschaft; 

9. betont, dass die Verhütung, Bewältigung und Beile-
gung von Konflikten und die Konsolidierung in der Konflikt-
folgezeit wesentliche Voraussetzungen für die Erreichung der

Ziele der Neuen Partnerschaft sind, und begrüßt in dieser Hin-
sicht die Zusammenarbeit und Unterstützung, die die Verein-
ten Nationen und die Entwicklungspartner den afrikanischen
regionalen und subregionalen Organisationen bei der Durch-
führung der Neuen Partnerschaft gewähren; 

10. begrüßt die Anstrengungen der afrikanischen Län-
der, Nahrungsmittel- und Ernährungssicherheit herbeizufüh-
ren, indem sie geeignete Strategien unter Zugrundelegung des
Umfassenden Programms zur Entwicklung der afrikanischen
Landwirtschaft und der Erörterungen beschließen, die auf ver-
schiedenen Gipfeltreffen geführt wurden, darunter das Gipfel-
treffen der Neuen Partnerschaft über „Fisch für alle“, das vom
22. bis 25. August 2005 in Abuja stattfand, das Afrikanische
Gipfeltreffen über Düngemittel, das von der Afrikanischen
Union am 29. August 2005 befürwortet und vom 9. bis 13. Juni
2006 abgehalten wurde, sowie das Gipfeltreffen der Neuen
Partnerschaft über Ernährungssicherung, das vom 4. bis 7. De-
zember 2006 in Abuja stattfand; 

11. betont, wie wichtig es für die afrikanischen Länder
ist, dass sie auch weiterhin auf der Grundlage ihrer nationalen
Strategien und Prioritäten alle Arten der Hilfe koordinieren,
die ihnen von außen gewährt wird, mit dem Ziel, diese Hilfe
wirksam in ihren Entwicklungsprozess einzubinden; 

12. erkennt an, dass die regionalen Wirtschaftsgemein-
schaften Afrikas bei der Durchführung der Neuen Partner-
schaft eine wichtige Rolle übernehmen können, und ermutigt
in diesem Zusammenhang die afrikanischen Länder und die in-
ternationale Gemeinschaft, den regionalen Wirtschaftsge-
meinschaften die erforderliche Unterstützung beim Ausbau ih-
rer Kapazitäten zu gewähren; 

13. unterstützt die Anstrengungen, die die Afrikanische
Union fortlaufend unternimmt, um die Koordinierung zwi-
schen dem Sekretariat der Neuen Partnerschaft, der Kommis-
sion der Afrikanischen Union, den regionalen Wirtschaftsge-
meinschaften und den afrikanischen Staaten zu verbessern;

14. befürwortet die Einrichtung nationaler institutionel-
ler Mechanismen mit der Aufgabe, die Prioritäten und Ziele
der Neuen Partnerschaft weiter an die nationalen Politiken und
Programme anzupassen und in diese einzubinden; 

II
Reaktion der internationalen Gemeinschaft

15. begrüßt die Bemühungen der Entwicklungspartner
um eine verstärkte Zusammenarbeit mit der Neuen Partner-
schaft; 

16. begrüßt außerdem die verschiedenen wichtigen In-
itiativen, die von den Entwicklungspartnern Afrikas in den
letzten Jahren unternommen wurden, und betont in dieser Hin-
sicht, wie wichtig die Koordinierung derartiger Initiativen zu
Gunsten Afrikas ist; 

17. erkennt an, dass die Süd-Süd-Zusammenarbeit bei
der Unterstützung der Entwicklungsanstrengungen Afrikas,
einschließlich der Durchführung der Neuen Partnerschaft, eine
wichtige Rolle übernehmen kann, und begrüßt in dieser Hin-
sicht das Gipfeltreffen von Beijing des Forums für Zusammen-
arbeit zwischen China und Afrika, das am 4. und 5. November

266 Resolution S-26/2, Anlage. 
267 Resolution 60/262, Anlage. 
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2006 abgehalten wurde, sowie den Afrika-Lateinamerika-Gip-
fel, der am 30. November und 1. Dezember 2006 in Abuja
stattfand; 

18. begrüßt die laufenden Initiativen zur Weiterverfol-
gung des zweiten Asien-Afrika-Gipfels, der am 22. und
23. April 2005 in Jakarta abgehalten wurde und das Ziel ver-
folgte, eine stärkere Partnerschaft und Zusammenarbeit zwi-
schen Afrika und anderen Regionen zu fördern; 

19. fordert mit Nachdruck die weitere Unterstützung von
Maßnahmen, die darauf gerichtet sind, den Herausforderun-
gen der Armutsbeseitigung und der nachhaltigen Entwicklung
in Afrika zu begegnen, und die je nach Bedarf Entschuldung,
die Verbesserung des Marktzugangs, die Unterstützung des
Privatsektors und der unternehmerischen Initiative, die Ver-
stärkung der öffentlichen Entwicklungshilfe und die Erhöhung
ausländischer Direktinvestitionen sowie den Technologie-
transfer umfassen; 

20. erklärt erneut, dass alle Länder und die zuständigen
multilateralen Institutionen sich auch weiterhin um eine kohä-
rentere Handelspolitik gegenüber den afrikanischen Ländern
bemühen müssen, und anerkennt die Wichtigkeit von Bemü-
hungen, die afrikanischen Länder vollständig in das interna-
tionale Handelssystem zu integrieren, namentlich durch Initia-
tiven zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit Afrikas und
durch Hilfe zur Überwindung von mit der Handelsliberalisie-
rung verbundenen Anpassungsproblemen; 

21. fordert eine umfassende und dauerhafte Lösung für
die Auslandsverschuldungsprobleme der afrikanischen Län-
der, einschließlich Schuldenerlasses oder -umstrukturierung
für hochverschuldete afrikanische Länder, die nicht Teil der
Initiative für hochverschuldete arme Länder sind und eine un-
tragbare Schuldenlast haben, und betont die Bedeutung der
Schuldentragfähigkeit;

22. begrüßt die jüngsten Zusagen der Länder der Gruppe
der Acht, die öffentliche Entwicklungshilfe für Afrika bis
2010 zu verdoppeln, sieht der Verwirklichung dieser Zusagen
mit Interesse entgegen und fordert die Geber nachdrücklich
zur weiteren Verbesserung der Qualität ihrer Hilfe auf, im Ein-
klang mit der Erklärung von Paris über die Wirksamkeit der
Entwicklungshilfe: Eigenverantwortung, Harmonisierung,
Partnerausrichtung, Ergebnisorientierung sowie gegenseitige
Rechenschaftspflicht, die auf dem vom 28. Februar bis 2. März
2005 in Paris abgehaltenen Hochrangigen Forum über die Fra-
ge „Gemeinsame Fortschritte in Richtung auf eine wirksamere
Entwicklungshilfe: Harmonisierung, Partnerausrichtung, Er-
gebnisorientierung“ verabschiedet wurde, und sicherzustellen,
dass die zugesagte Erhöhung der öffentlichen Entwicklungs-
hilfe dazu führt, dass tatsächlich Finanzmittel in die Entwick-
lungsländer fließen; 

23. ist sich dessen bewusst, dass die Regierungen und die
internationale Gemeinschaft sich fortlaufend um die vermehr-
te Bereitstellung neuer und zusätzlicher Mittel für die Ent-
wicklungsfinanzierung aus allen öffentlichen wie privaten, in-
ländischen wie ausländischen Quellen bemühen müssen, um
die Entwicklung der afrikanischen Länder zu unterstützen; 

24. begrüßt die von den Entwicklungspartnern unter-
nommenen Anstrengungen, ihre finanzielle und technische
Unterstützung für Afrika genauer an den Prioritäten der Neuen
Partnerschaft auszurichten, die sich in den nationalen Armuts-
bekämpfungsstrategien oder in ähnlichen Strategien nieder-
schlagen, und legt den Entwicklungspartnern nahe, ihre dies-
bezüglichen Anstrengungen zu verstärken; 

25. bittet die entwickelten Länder, Investitionen ihres
Privatsektors in Afrika zu fördern, den afrikanischen Ländern
dabei behilflich zu sein, Investitionen anzuziehen und Politi-
ken zu fördern, die geeignet sind, einheimische und ausländi-
sche Investitionen anzuziehen, wie etwa die Begünstigung pri-
vater Finanzzuflüsse und die Förderung und Aufrechterhal-
tung der makroökonomischen Stabilität, sowie den Transfer
der benötigten Technologien in die afrikanischen Länder zu
günstigen Konditionen, namentlich zu gegenseitig vereinbar-
ten Konzessions- und Vorzugsbedingungen, zu fördern und zu
erleichtern und Hilfe beim Aufbau der personellen und insti-
tutionellen Kapazitäten für die Durchführung der Neuen Part-
nerschaft zu gewähren, im Einklang mit ihren Prioritäten und
Zielen und in der Absicht, die Entwicklung Afrikas auf allen
Ebenen voranzubringen; 

26. ersucht das System der Vereinten Nationen, den Se-
kretariaten der Afrikanischen Union und der Neuen Partner-
schaft und den afrikanischen Ländern auch weiterhin Hilfe bei
der Ausarbeitung von Projekten und Programmen im Rahmen
der Prioritäten der Neuen Partnerschaft zu gewähren; 

27. bittet den Generalsekretär, das Entwicklungssystem
der Vereinten Nationen als Folgemaßnahme zu dem Weltgip-
fel 2005 nachdrücklich aufzufordern, den afrikanischen Län-
dern bei der Durchführung von Initiativen mit rascher Wir-
kung behilflich zu sein, unter anderem im Rahmen des Projekts
der Millenniumsdörfer; 

28. beschließt, während ihrer dreiundsechzigsten Ta-
gung im Rahmen der verfügbaren Mittel eine Tagung auf ho-
her Ebene über die „Entwicklungsbedürfnisse Afrikas: Erfül-
lungsstand der verschiedenen Verpflichtungen, bestehende
Herausforderungen und der künftige Weg“ abzuhalten, deren
Schwerpunkte und Modalitäten sie auf ihrer zweiundsechzig-
sten Tagung beschließen wird; 

29. ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass
die Tätigkeit des Systems der Vereinten Nationen zur Unter-
stützung der Neuen Partnerschaft kohärenter wird, unter Zu-
grundelegung der vereinbarten Themenkomplexe;

30. ersucht den Generalsekretär außerdem, weitere Maß-
nahmen zur Stärkung des Büros des Sonderberaters für Afrika
zu ergreifen, damit es seinen Auftrag, der auch die Überwa-
chung der Fortschritte bei der Deckung der besonderen Be-
dürfnisse Afrikas und die Berichterstattung darüber umfasst,
wirksam erfüllen kann; 

31. ersucht den Generalsekretär ferner, der Generalver-
sammlung auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung auf der
Grundlage von Beiträgen der Regierungen, der Organisatio-
nen des Systems der Vereinten Nationen und anderer an der
Neuen Partnerschaft interessierter Parteien, wie etwa des Pri-
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vatsektors und der Zivilgesellschaft, einen umfassenden Be-
richt über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen.

RESOLUTION 61/230

Verabschiedet auf der 84. Plenarsitzung am 22. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/61/L.41/Rev.1 und Add.1,
eingebracht von: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland,
Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Niederlande, Portugal, Rumänien, Schweden,
Südafrika (im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder
der Gruppe der 77 sind, und Chinas), Thailand, Ukraine.

61/230. Umsetzung der Empfehlungen in dem Bericht des
Generalsekretärs über Konfliktursachen und die
Förderung dauerhaften Friedens und einer nach-
haltigen Entwicklung in Afrika

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf den Bericht der Offenen Ad-hoc-Ar-
beitsgruppe über Konfliktursachen und die Förderung dauer-
haften Friedens und einer nachhaltigen Entwicklung in Afri-
ka268 und ihre Resolutionen 53/92 vom 7. Dezember 1998,
54/234 vom 22. Dezember 1999, 55/217 vom 21. Dezember
2000, 56/37 vom 4. Dezember 2001, 57/296 vom 20. Dezem-
ber 2002, 57/337 vom 3. Juli 2003, 58/235 vom 23. Dezember
2003, 59/255 vom 23. Dezember 2004 und 60/223 vom 23. De-
zember 2005 sowie auf ihre Resolution 59/213 vom 20. De-
zember 2004 über die Zusammenarbeit zwischen den Verein-
ten Nationen und der Afrikanischen Union, 

sowie in diesem Zusammenhang unter Hinweis auf die Re-
solutionen des Sicherheitsrats 1325 (2000) vom 31. Oktober
2000 über Frauen und Frieden und Sicherheit, 1366 (2001)
vom 30. August 2001 über die Rolle des Rates bei der Verhü-
tung bewaffneter Konflikte, 1612 (2005) vom 26. Juli 2005
über die Not von Kindern in bewaffneten Konflikten, 1625
(2005) vom 14. September 2005 über eine wirksamere Rolle
des Rates bei der Konfliktprävention, insbesondere in Afrika,
sowie 1631 (2005) vom 17. Oktober 2005 über die Zusammen-
arbeit zwischen den Vereinten Nationen und den regionalen
und subregionalen Organisationen bei der Wahrung des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheit,

ferner unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels
2005269, mit dem die führenden Politiker der Welt ihre Ent-
schlossenheit bekräftigten, den besonderen Bedürfnissen Afri-
kas Rechnung zu tragen,

unter Hinweis darauf, dass der Wirtschafts- und Sozialrat
mit seiner Resolution 2002/1 vom 15. Juli 2002 Ad-Hoc-Be-
ratungsgruppen für afrikanische Länder in Postkonfliktsitua-
tionen geschaffen hat,

in der Erkenntnis, dass Entwicklung, Frieden und Sicher-
heit und die Menschenrechte miteinander verflochten sind und
einander verstärken,

hervorhebend, dass Frieden und Sicherheit in Afrika, na-
mentlich auch die Kapazität, die tieferen Ursachen von Kon-
flikten anzugehen und Konflikte auf friedlichem Weg beizu-
legen, in erster Linie Sache der afrikanischen Länder sind,
gleichzeitig jedoch anerkennend, dass Unterstützung seitens
der internationalen Gemeinschaft notwendig ist,

insbesondere anerkennend, wie wichtig es ist, die afrika-
nischen regionalen und subregionalen Organisationen ver-
stärkt dazu zu befähigen, die Ursachen von Konflikten in Afri-
ka anzugehen,

feststellend, dass trotz der positiven Tendenzen und Fort-
schritte in Afrika die für einen dauerhaften Frieden und eine
nachhaltige Entwicklung erforderlichen Bedingungen auf dem
Kontinent insgesamt noch gefestigt werden müssen, 

sowie feststellend, dass die Konfliktprävention und die
Friedenskonsolidierung von koordinierten, nachhaltigen und
integrierten Anstrengungen des Systems der Vereinten Natio-
nen und der Mitgliedstaaten, der regionalen und subregionalen
Organisationen sowie der internationalen und regionalen Fi-
nanzinstitutionen profitieren würden, 

erneut erklärend, dass die Synergieeffekte zwischen den
Wirtschafts- und Sozialentwicklungsprogrammen Afrikas und
seiner Friedens- und Sicherheitsagenda verstärkt werden müs-
sen, 

die Bedeutung anerkennend, die der Kommission für Frie-
denskonsolidierung als einem speziellen Mechanismus zu-
kommt, der darauf gerichtet ist, den besonderen Bedürfnissen
von Ländern, die einen Konflikt überwunden haben, im Hin-
blick auf Wiederherstellung, Wiedereingliederung und Wie-
deraufbau zu entsprechen und ihnen dabei behilflich zu sein,
die Grundlagen für Frieden und nachhaltige Entwicklung zu
schaffen,

unterstreichend, dass es geboten ist, die nachteiligen Aus-
wirkungen aller Aspekte der illegalen Ausbeutung von natür-
lichen Ressourcen auf den Frieden, die Sicherheit und die Ent-
wicklung in Afrika anzugehen, sowie unterstreichend, dass der
unerlaubte Handel mit natürlichen Ressourcen der internatio-
nalen Gemeinschaft ernste Sorge bereitet, da er unmittelbar
mit der Schürung bewaffneter Konflikte sowie dem unerlaub-
ten Handel mit und der Verbreitung von Waffen, insbesondere
Kleinwaffen und leichten Waffen, in Verbindung gebracht
werden kann,

1. nimmt Kenntnis von dem Fortschrittsbericht des Ge-
neralsekretärs270 über die Umsetzung der Empfehlungen in sei-
nem Bericht über Konfliktursachen und die Förderung dauer-
haften Friedens und einer nachhaltigen Entwicklung in Afri-
ka271, namentlich von den Anstrengungen zur Konfliktpräven-
tion, Friedensschaffung, Friedenssicherung und Friedenskon-
solidierung, die in jüngster Zeit von afrikanischen Ländern,
afrikanischen Regionalorganisationen und dem System der
Vereinten Nationen unternommen wurden; 

268 Official Records of the General Assembly, Fifty-sixth Session, Supple-
ment No. 45 (A/56/45).
269 Siehe Resolution 60/1. 

270 A/61/213. 
271 A/52/871-S/1998/318. 




